
 Anzeige über das Überlassen von 
Schusswaffen gemäß § 34 Abs. 2 Satz 2 des 
Waffengesetzes (WaffG) 

  

Landkreis Limburg-Weilburg 
Der Landrat 
Amt für Öffentliche Ordnung 
Fachdienst Grundsatzangelegenheiten, Auf-
sicht und Allgemeine Ordnung 
Schiede 43 
65549 Limburg 

 Spätestens innerhalb von zwei Wochen  nach dem Über-
lassen mit der Waffenbesitzkarte abgeben. Zuwiderha nd-
lungen können als Ordnungswidrigkeit geahndet werde n 

 
Angaben zum Überlasser     

Familienname:        Geburtsname:       

Vorname:        Familienstand:       

PLZ, Wohnort:              Straße:       

Geburtsdatum:          

Geburtsort:        
Landkreis 
(Geburtsort)       

Staatsangehörigkeit:        Beruf:       
 

für evtl. Rückfragen tagsüber erreichbar unter folgender 
Telefonnummer: 

      

 
Angaben zum Erwerber ( Name der Firma / der Privatperson mit vollständiger Anschrift)  

           ,      ,             

      

(bei Privatpersonen ist auch der Geburtsname und der Geburtsort anzugeben) 
      

 
Der Erwerber ist  

 Inhaber des Jahresjagdscheines Nr.           gelöst am            / gültig bis            

ausgestellt von                                
 

 Inhaber der Waffenbesitzkarte / für Sportschützen / für Waffensammler Nr.       

ausgestellt am       von       *) 

 

Zeitpunkt des Überlassens  (genaues Datum angeben):       

 
Folgende,  in der Waffenbesitzkarte Nr.       eingetragene Waffen wurden überlassen  
 
Waffenart Kaliber Hersteller Herstellungs-Nr Datum des Erwerbs 

                              

 
Meine Waffenbesitzkarte und ggf. den Europäischen F euerwaffenpass habe ich zur Eintragung des 
Übergangs der Schusswaffe(n) beigefügt. 
 
      

Ort, Datum   (Unterschrift) 



Nur von der Behörde auszufüllen: 
 
1. Die Waffe/n wurde/n in der WBK-Nr.       gestrichen und abgesiegelt. 
 
2. Es wurde eine Gebühr in Höhe von            Euro unter der lfd. Nr.            verein-

nahmt. 
 
3. Karteikarte berichtigt                      
 
4. Eintrag in Condition                      
 
5. Eintragungen in den Unterlagen des Erwerbers wurden 

 getätigt   nicht getätigt   entfällt. 
 
6. Mitteilung an zuständige Verwaltungsbehörde in                 ab            
 
 
7.  z.d.A. Im Auftrag            
 


